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Informationen für Ärzte 6/2015 

  

Steuerfreie Heilbehandlungen privater Krankenhausbetreiber (BFH)  

Am 25.02.2015 veröffentlichte  der Bundesfinanzhof sein Urteil zur Umsatzsteuer für 

den Betrieb einer Privatklinik. Das Urteil eröffnet eine umsatzsteuerfreie Abrechnung 

von Klinikleistungen unter bestimmten Bedingungen. Das Urteil ist jedoch bisher noch 

nicht im Bundessteuerblatt veröffentlich und wird deshalb von den Finanzämtern 

vorerst noch nicht angewendet. Es bleibt abzuwarten, ob das Urteil von der 

Finanzverwaltung offen akzeptiert wird oder sogar mit einem Nichtanwendungserlass 

offen verneint. 

 

Betreibt der Unternehmer eine private Krankenanstalt, kann er sich für die 

Steuerfreiheit auf Art. 132 Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL gegenüber der aufgrund 

eines Bedarfsvorbehalts unionsrechtswidrigen Regelung in § 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 2 

Doppelbuchst. aa UStG i.V.m. §§ 108, 109 SGB V berufen (BFH, Urteil v. 23.10.2014 

- V R 20/14; veröffentlicht am 25.2.2015). 

 

Leistungen von Betreibern privater Krankenhäuser sind nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 

2 Doppelbuchst. aa UStG nur steuerfrei, wenn es sich um eine Hochschulklinik, ein in 

den Krankenhausplan eines Landes aufgenommenes Krankenhaus oder um ein 

Krankenhaus handelt, das über einen Versorgungsvertrag mit den Verbänden der 

gesetzlichen Krankenkassen verfügt. 

 

Die Beteiligten streiten im obigen BFH-Urteil darüber, ob sich eine Klinik für 

Psychotherapie, die Patienten mit psychischen Krankheitserscheinungen behandelt und 

daneben Krankenpflege, Versorgung mit Arzneimitteln sowie Unterkunft und 

Verpflegung leistet, für die Steuerfreiheit auf das Unionsrecht berufen kann. 
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Hierzu führte das Gericht aus: 

Die Klägerin, deren Umsätze nicht nach § 4 Nr. 14 Buchst. b Satz 2 UStG steuerfrei 

sind, kann sich für die Steuerfreiheit auf das Unionsrecht berufen. Nach Art. 132 Abs. 

1 Buchst. b MwStSystRL befreien die Mitgliedstaaten von der Steuer "Krankenhaus-

behandlungen und ärztliche Heilbehandlungen sowie damit eng verbundene Umsätze, 

die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder unter Bedingungen, welche mit 

den Bedingungen für diese Einrichtungen in sozialer Hinsicht vergleichbar sind, von 

Krankenanstalten, Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik und anderen 

ordnungsgemäß anerkannten Einrichtungen gleicher Art durchgeführt beziehungs-

weise bewirkt werden".  

 

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist es Sache jedes Mitgliedstaats, die Regeln 

aufzustellen, nach denen die erforderliche Anerkennung gewährt wird.  Die Aner-

kennung der Klägerin ergibt sich aus dem mit ihrer Tätigkeit verbundenen Gemein-

wohlinteresse, der Steuerfreiheit vergleichbarer Unternehmer und aus der Übernahme 

der Kosten für die von der Klägerin erbrachten Leistungen durch Krankenkassen und 

Beihilfestellen.  

 

Hierfür reicht es aus, dass im erheblichen Umfang (im Streitjahr: 35 %) gesetzlich 

Versicherte mit Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 SGB V und darüber hinaus 

auch Beihilfeberechtigte mit Kostenerstattungsanspruch im Krankenhaus der Klägerin 

behandelt wurden.  

 

Die Klägerin hat ihre Heil  und Krankenhausbehandlungsleistungen in sozialer 

Hinsicht unter vergleichbaren Bedingungen wie die Krankenhäuser erbracht, die in 

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft stehen oder nach § 108 SGB V zugelassen sind. 

  

BFH, Pressemitteilung vom 24.2.2015 

 

 

 


